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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1995

Norm

BSVG §140 Abs7

Rechtssatz

Der Schlußsatz des § 140 Abs 7 BSVG ist keinesfalls auf den gesamten Absatz zu beziehen. Eine Regelung wie sie der

Gesetzgeber in § 23 Abs 3 lit b und e BSVG getro6en hat (in den dort genannten Fällen sind für die Ermittlung des

Versicherungswertes die anteiligen Einheitswerte zugrunde zu legen) fehlt für den Fall des § 140 Abs 7 BSVG.
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